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„©ctO .(iiino afê ©erbrecherfihule.//
©3enn eo einmal einem ©ichter einfallen follte, gelegentlich eineo pro*

scffeö gegen einen XePenômiftetpanbïer ober gegen einen ©anfter — um
nur irgenb ein 23eifpieï perauessugreifen — p erfïdren, alle Sebenomitfel*
panbter feien ©iftmifcher, ober ade ©anfiero Betrüger, bann mochte id? ben
©türm ber (fntrüftung erleben, ber — mit oollem ©ed}t — unter ben
beiben pbd?ff ebrenroerten ©tdnben auobrechen toürbe. ©ur ber 5ilmin*
buffrie barf man oom ^icpferfifd?e auo genereft bie gebäffigften ©ortoürfe
matten, man barf fie mit ©chrnuh betoerfen, barf ipr tenbensioo entffeHfe
2tbftd?ten unterfchiehen, obne bafi ficb eine ßanb rührt, um eine fotd?e
Gcntgieifung eineo ftaatlidien JunWiondro mit ber gebührenben (Snergie
surücfsutoeifen.

©or uno liegt ein Urteil beo Slmtogericbteo ©Tünfter, gepidpet oon
bem Slmtogerichforat ©r. Partei# unb batiert oom 13. jebruar b. 3., gegen
ben ©efdpWübrer unb oeranttoortlichen Setter beo Xichtfbielbaufeo ,,©o*
lanbtbeater" in fünfter, föains ffaifer. <$r batte ficb 9eâen § 19 Slbf. 2
beo Xtdbtfpielgefebeo oergangen, inbem er angeblich in fabrlaffiger ©3eife
Stoei 3ugenbtid)e ju ben ©orjtellungen pliejt. Srobbem eintoanbfreie
3eugen befunbetcn, baff man hefonbcro ben einen ber beiben Sehrlinge,
um bie eo fid) hanbelt, unbebenflid? für alter al0 10 3abre halten muffte,
obgleich bie Kontrolle febr fïreng gebanbbabt tourbe unb ber Slngeflagte
nod) niemalo einen ähnlichen Slnftanb gehabt batte, tourbe er p einer
embfinblichen (Strafe oerurteitt: 300 ©olbmarf ober für je 10 ©olbmarf
ein Sag £>aff.

3Btr unterlajfen co, bao Urteil fclbfî p fritifieren, toa0 aber ju aller*
fd)drf(ter <Rritif fprauoforbcrt, ba0 finb bie „©rünbe", bie ber geftrenge
$err 2lmt0gericht0rat für bie brafonifcbe ©Taffregelung beo ©efchaffoführero
anführt. 3n biefe ©rünben peifît eo roortlich:

©ie XtChtfpieltheater finb in ihrer heutigen ©efcbaffenheit toahre ©rut*
ffätten beo ©erbrecbeno. 3ragt ber dichter 3ugenblid?e, toelche befonbero
fd)toere ©traftaten, tote ©Torb, ©aub, ©rpeffung begangen haben, tooburd)
fie auf bie ©ahn beo ©erbrecbeno gefommen finb, fo ergibt fid} in ber
©egel, bafi ber ^tnobefud) bie jungen ©Tenfcben oerborben hat. ©te hier
gebotenen ©tücfe finb übertoiegenb barauf berechnet, bie Phantafie unb
(Sinnlichfeit p erregen, unb p überreisen. UBcil bie groffe ©Taffe folcpe
©tücfe beoorsugt, Iaht ber Xiçbtfbieltheaterbefïhcr ftd? auo ©efcbäffoftnn bet
ber Sluotoahl ber ©tücfe lebiglicb non ft'nangiellen ©effcptopunften leiten
unb fcptebf auch üet ©orführung hochwertiger gilme irgenb ein mtnber*
toertigeo ©tücf ein, bamit ©äffe, toeld)e für podjttoerfige ©orfübrungen
fein ©erftanbnio haben, nicht fortbleiben. ©0 finb bie ©cbtfjMelhaufer
nicht ©ilbungoftdtten, bie fie fein fbnnten, fonbern Sheater, toeldhe in hohem
©Tafte geeignet finb, ein gefunbeo, fiftlicbeo ©mpfinben, namentlich bei
jungen — auch über 10 3ahre alten — Seuten su untergraben.

©Tit ©üdficht auf biefe ©efahren muff bie Kontrolle ber 3ufcbauer
fd)arf burchgeführt toerben, bamit perfonen unter 10 3ahren ferngehalten
toerben/'

*
©er erffc ©inbrucf beim lefen biefer famofen Urteilobegrünbung toirft

entfliehen auf bao — 3n>erd)fell. ©Tan muh lacpen über ben fittenftrengen
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„Das Kino als Verbrecherschule."
Wenn es einmal einem dichter einfallen sollte, gelegentlich eines

Prozesses gegen einen Tebensmittelhändler oder gegen einen Vankier — um
nur irgend ein Beispiel herauszugreifen — zu erklären, alle Tebensmittel-
händler seien Giftmischer, oder alle Vankiers Äetrüger, dann möchte ich den
Sturm der Entrüstung erleben, der - mit vollem Vecht — unter den
beiden höchst ehrenwerten Ständen ausbrechen würde. Nur der Filmindustrie

darf man vom Vichtertische aus generell die gehässigsten Vorwürfe
machen, man darf sie mit Schmust bewerten, darf ihr tendenziös entstellte
Absichten unterschieben, ohne daß sich eine Hand rührt, um eine solche
Entgleisung eines staatlichen Funktionärs mit der gebührenden Energie
zurückzuweisen.

Vor uns liegt ein Urteil des Amtsgerichtes Münster, gezeichnet von
dem Amtsgerichtsrat Dr. Vartels und datiert vom 33. Februar d. F., gegen
den Geschäftsführer und verantwortlichen weiter des Lichtspielhauses „Vo-
landtheater" in Münster, Hainz Kaiser. Er hatte sich gegen ß 39 Abs. 2
des Dchtspielgesestes vergangen, indem er angeblich in fahrlässiger Weise
zwei Fugendliche zu den Vorstellungen zuließ. Trostdem einwandfreie
Zeugen bekundeten, daß man besonders den einen der beiden Lehrlinge,
um die es sich handelt, unbedenklich für älter als 3S Fahre halten mußte,
obgleich die Kontrolle sehr streng gehandhabt wurde und der Angeklagte
noch niemals einen ähnlichen Anstand gehabt hatte, wurde er zu einer
empfindlichen Strafe verurteilt: 300 Goldmark oder für je 30 Goldmark
ein Tag Hast.

Wir unterlassen es, das Urteil selbst zu kritisieren, was aber zu aller-
schärfster Kritik herausfordert, das sind die „Gründe", die der gestrenge
Herr Amtsgerichtsrat für die drakonische Maßregelung des Geschäftsführers
anführt. Fn diese Gründen heißt es wörtlich:

Die Lichtspieltheater sind in ihrer heutigen Beschaffenheit wahre
Brutstätten des Verbrechens. Fragt der Vichter Fugendliche, welche besonders
schwere Straftaten, wie Mord, Vaub, Erpressung begangen haben, wodurch
sie auf die Vahn des Verbrechens gekommen sind, so ergibt sich in der
Vegel, daß der Kinobesuch die jungen Menschen verdorben hat. Die hier
gebotenen Stücke sind überwiegend darauf berechnet, die Phantasie und
Sinnlichkeit zu erregen, und zu überreizen. Weil die große Masse solche
Stücke bevorzugt, läßt der Dchtspieltheaterbesister sich aus Geschäftssinn be»

der Auswahl der Stücke lediglich von finanziellen Gesichtspunkten leiten
und schiebt auch bei Vorführung hochwertiger Filme irgend ein
minderwertiges Stück ein, damit Gäste, welche für hochwertige Vorführungen
kein Verständnis haben, nicht fortbleiben. So sind die Dchtspielhäuser
nicht Bildungsstätten, die sie sein könnten, sondern Theater, welche in hohem
Maße geeignet sind, ein gesundes, sittliches Empfinden, namentlich bei
jungen — auch über 3S Fahre alten — Teuten zu untergraben.

Mit Vücksicht auf diese Gefahren muß die Kontrolle der Zuschauer
scharf durchgeführt werden, damit Personen unter 3S Fahren ferngehalten
werden."

-4-

Der erste Eindruck beim lesen dieser famosen Urteilsbegründung wirkt
entschieden auf das — Zwerchfell. Man muß lachen über den sittenstrengen
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Sfabi, ber siemtid? unoerbtümt sugibt, bah feine „Pbuntafie unb ©innttd?*
feit im Sfino erregt unb überreif mirb. ©3ober foiffe er ep fonft rniffen,
toenn nid?t auP eigener (Srfahrung? - Sann aber übermannt einem ber
Sterger unb ber (Stet, ©er Sterger barüber, bah ein atabemifd? ©ebitbeter
fid? nid?t non tangjt neratteten ©chtagmorten freimachen fann ober mitt.
itnb ber (Stet über bie Borniertheit gemijfer Greife, bie ben engen ©e*
bantentreiP einiger atter Tanten burd?aup ber ©tenfd?heit afp ,,©3ettam
fdjauung" aufoftro£?ieren mochten.

©ans abgefeben baoon, bah bap ^inoprogramm non beute mirtfid?
nid?tP mebr enthalt, map nerrobenb unb entfitttid?enb mirtenb, ober gar
ben Stntrieb su ©erbrechen geben tonnte, gans abgefeben banon mochte
ich id? mir boch einmal bie §rage ertauben: 3b benn einsig unb attein
bap £?ino fo gefdbrtid?, bah man bie 3ugenb um jeben preiP — fetbft um
ben ber Läd?ertid?teit — nor ihm hüten mub? — LBirb bie ©torat unb bie
©ifttid?teit ber 3ugenb meniger gefâ'brbet, menn fie anbanbPtoP bie Sbeater,
bie ©arietep, Bieten unb fSanshatten befutben tann, menn fie fd?on in ber
©otfpfchute sur „©atttuttur" ersogen mirb? — ©erabe auf jener (Seite,
bie ep äffbetifd? fmbet, menn Lehrer unb Lehrerinnen, Knaben unb ©tab»
d?en im surteften ftinbepatter, atte burcheinanber, fptitternactt berumtaufen,
gerabe auf jener (Seite fiben bie fibtimmffen ftinofeinbe

Bfeibt noch bie naine (Sntrüftung bep ©ÖettnerbeffererP auf bem ©id?ter--
ffubt barüber, bap fid? ber Lid?tfthetfbeaterbefiber bei ber Stuemabt feiner
Fitme non jtnansietten ©efichtppuntten teiten tä'bt, unb bap nietteid?t noch
naioere ©erlangen, bah jcber ^inobefud?er mit einem „amttichen perfonat«
aupmeip mit Lid)tbitb// nerfeben fein fott. ©arüber tann man mit einem
Lädjetn binmeggeben

©egen bie ©erurteitung ber gefamten Sitminbuftrie aber, mie fie in
bem UtaP bep $errn 2tmtgerid?tPrateP non ©fünfter sum StuPbruct tornrnt,
gegen biefe ©erurteitung foftte benn bod? einmal — non ber gefamten
Fitminbuftrie — gans energifd? ©teftung genommen merben!

* *

©ie ©euffdje ^itmfdjute in ©tünchen.
(Snbe ©tärs biefep 3abreP mirb ber ©eretn ©euffd?e jÇitmfchute fein 3. ©e5

fchaffpjabr befd?tiehen unb in bap 4. eintreten. ©Dir mochten biefen Stntah
benutzen, um auf bap gemeinnützige ©Birten biefep ©ereinp einen Btirf su
merfen unb ein ©5itb feiner ©d?bpfung, ber ©eutfd?en fÇitmfchute in ©tünchen
SU geben, ©er ©eretn ©eutfd?c F<tmfd?ute e.©. in ©tünchen ifï mit befonberer
itnterftübung ber ©aperifchen ©taatPregierung im 3abre 1924 gegrünbet
morbcn. ©ie bebeutenberen firmen ber Fittm unb ^ino*3nbuftrie, bie famb
tid?en bai?erifd?en unb bie buuptfdd?tid?ften firmen ber norbbeutfdjen Fitrm
inbujtrie sa'bten su feinen ©titgtiebern. ©er©erein but fobann nod? in feinem

©rünbungpjabr bie ©eutfd?e 3dmfd?ute inp Leben gerufen; er ftnansiert
unb leitet fie. „ a(Sin ©ermattungprat, sufammengefeht auP ©tannern ber 3nbuftne, Hunft
unb ©Siffenfd?aff unter bem ©orfib einep ©erfreterP bep ©ai?erifd?en puttup»
minifteriumP, but bie 2tuffid?t über bie Leitung ber ©d?ute unb über bie

©ermenbung bep ©ereinpoermogenp. ©er ©ermattungprat but hierzu auP

Fachleuten einen 2trbeitPauefd?uh beffettt afp fein Organ in aften Frugen
7

Kadi, der ziemlich unverblümt zugibt, daß seine „Phantasie und Sinnlichkeit
im Kino erregt und überreizt" wird. Woher sollte er es sonst wissen,

wenn nicht aus eigener Erfahrung? - Dann aber übermannt einem der
Aerger und der Ekel. Der Aerger darüber, daß ein akademisch Gebildeter
sich nicht von längst veralteten Schlagworten freimachen kann oder will.
Und der Ekel über die Borniertheit gewisser Kreise, die den engen
Gedankenkreis einiger alter Tanten durchaus der Menschheit als
„Weltanschauung" aufoktroyieren möchten.

Ganz abgesehen davon, daß das Kinoprogramm von heute wirklich
nichts mehr enthält, was verrohend und entsittlichend wirkend, oder gar
den Antrieb zu Verbrechen geben könnte, ganz abgesehen davon möchte
ich ich mir doch einmal die Frage erlauben: Ist denn einzig und allein
das Kino so gefährlich, daß man die Fugend um jeden preis—selbst um
den der Lächerlichkeit — vor ihm hüten muß? — Wird die Moral und die
Sittlichkeit der Fugend weniger gefährdet, wenn sie anstandslos die Theater,
die Varietes, Dielen und Tanzstätten besuchen kann, wenn sie schon in der
Volksschule zur „Naktkultur" erzogen wird? — Gerade auf jener Seite,
die es ästhetisch findet, wenn Tehrer und Lehrerinnen, Knaben und Mädchen

im zartesten Kindesalter, alle durcheinander, splitternackt herumlaufen,
gerade auf jener Seite sitzen die schlimmsten Kinofeinde

bleibt noch die naive Entrüstung des Weltverbesserers auf dem Vichter-
stuhl darüber, daß sich der Dchtspieltheaterbesitzer bei der Auswahl seiner
Filme von finanziellen Gesichtspunkten leiten läßt, und das vielleicht noch
naivere Verlangen, daß jeder Kinobesucher mit einem „amtlichen Personalausweis

mit Dchtbild" versehen sein soll. Darüber kann man mit einem
Tächeln hinweggehen

Gegen die Verurteilung der gesamten Filmindustrie aber, wie sie in
dem Ukas des Herrn Amtgerichtsrates von Münster zum Ausdruck kommt,
gegen diese Verurteilung sollte denn doch einmal — von der gesamten
Filmindustrie — ganz energisch Stellung genommen werden!

Die Deutsche Filmschule in München.
Ende März dieses Fahres wird der Verein Deutsche Filmschule sein 3.

Geschäftsjahr beschließen und in das 4. eintreten. Wir möchten diesen Anlaß
benutzen, um auf das gemeinnützige Wirken dieses Vereins einen blick zu

werfen und ein bild seiner Schöpfung, der Deutschen Filmschule in München
zu geben. Der Verein Deutsche Filmschule e.V. in München ist mit besonderer
Unterstützung der bayerischen Staatsregierung im Fahre 4924 gegründet
worden. Die bedeutenderen Firmen der Film- und Kino-Fndustrie, die
sämtlichen bayerischen und die hauptsächlichsten Firmen der norddeutschen
Filmindustrie zählen zu seinen Mitgliedern. Der Verein hat sodann noch in seinem

Gründungsjahr die Deutsche Filmschule ins Teben gerufen,- er finanziert
und leitet sie.

^ ^ ^
Ein Verwaltungsrat, zusammengesetzt aus Männern der Fndustrie, Kunst

und Wissenschaff unter dem Vorsitz eines Vertreters des bayerischen
Kultusministeriums, hat die Aufsicht über die Teilung der Schule und über die

Verwendung des Vereinsvermögens. Der Verwaltungsrat hat hierzu aus

Fachleuten einen Arbeitsausschuß bestellt als sein Organ in allen Fragen
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